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Bekanntmachung 
 

 

Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 94 „Am Schafstall - 

Lavesum“ der Stadt Haltern am See im Ortsteil Lavesum 

hier:  Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB und Frühzeitige Beteiligung gem. 

§ 3 Abs. 1 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 

öffentlicher Belange (TÖB) gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Der Rat der Stadt Haltern am See hat in seiner Sitzung am 02.06.2022 zum o. g. Be-

bauungsplanverfahren folgenden Beschluss gefasst: 

a) Der Aufstellungsbeschluss vom 04.07.2019 wird aufgehoben. 

b) Das Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 94 der Stadt 

Haltern am See „Am Schafstall - Lavesum“ ist aufgrund § 2 Abs. 1 Baugesetz-

buch (BauGB) und §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) durchzuführen (Aufstellungsbeschluss).  

Das Bauleitplanverfahren mit dem räumlichen Geltungsbereich - wie im beige-

fügten Übersichtsplan dargestellt - trägt die Bezeichnung Bebauungsplan Nr. 94 

der Stadt Haltern am See „Am Schafstall - Lavesum“. 

c) Die Verwaltung wird beauftragt die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 

1 BauGB vorzubereiten und durchzuführen. 

 

Anlass und Ziel 

Der Rat der Stadt Haltern am See hat in seiner Sitzung vom 04.07.2019 die Aufstellung 

des Bebauungsplanes Nr. 94 beschlossen. Es war beabsichtigt einen Bebauungsplan 

der Innenentwicklung gem. § 13 a) BauGB zu entwickeln. Aus städtebaulichen und 

rechtlichen Gründen wird davon abgesehen. Zudem wurde der Geltungsbereich ge-

ändert. Der seinerzeitige Aufstellungsbeschluss ist daher aufzuheben.     

Mit der Bebauungsplanung soll die städtebauliche Entwicklung der noch unbebau-

ten Bereiche „Am Schafstall“ im Ortsteil Lavesum zwischen der Talstraße im Norden, 

der Antoniusstraße im Osten, Wohnbebauung und im weiteren Verlauf die Rekener 

Straße (L 652) im Süden und der Merfelder Straße (K 44) im Westen forciert werden. 

Die übergeordneten Planungsziele sind die Entwicklung von Wohnungsangeboten 

für unterschiedliche Lebensstile/-abschnitte und die Schaffung sowie Sicherung der 

notwendigen Flächen für die Wasserwirtschaft aufgrund der örtlichen, topografi-

schen Verhältnisse. Der Planbereich wird aktuell großmehrheitlich landwirtschaftlich 

genutzt. 

 

 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 94 wurde um die Flächen 

des ehemaligen BIKO-Marktes (Eckbereich Merfelder Straße / Rekener Straße) redu-

ziert. Diese sind mittlerweile Gegenstand des in Aufstellung befindlichen Bebauungs-

planes Nr. 149 „Dorfmitte Lavesum“.  
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Das Plangebiet liegt in zentraler Lage, in der geographischen Mitte des Ortsteiles La-

vesum und wird wie folgt begrenzt: 

• Im Norden durch die Wohnbebauung südlich der Talstraße 

• Im Osten durch die Antoniusstraße, deren westliche Wohnbebauung sowie 

durch die westliche Wohnbebauung der Kapellenstraße 

• Im Süden durch die nördliche Wohnbebauung der Kastanienstraße sowie die 

Flächen des ehemaligen BIKO-Marktes 

• Im Westen durch die Merfelder Straße (Kreisstraße K 44). 

 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst ca. 2,7 ha Plangebietsfläche und ist im bei-

gefügten Übersichtsplan durch eine gestrichelte Linie abgegrenzt. 

 

Folgende Flurstücke liegen ganz oder teilweise innerhalb des Geltungsbereichs: 

Gemarkung: Haltern-Kirchspiel, Flur 22, Flurstücke: 118,120,191,192, 458, 459, 461, 543, 

544 und 545 

 

Planerfordernis 

Für die geplante Bebauung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich, 

um die städtebauliche Entwicklung und Ordnung zu sichern (§ 1 Abs. 3 BauGB). Mit 

dem Bebauungsplan werden aktuell im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegende Flä-

chen einer wohnbaulichen Entwicklung zugeführt. 

 

Da sämtliche in Rede stehenden Flächen des Geltungsbereichs bereits im Flächen-

nutzungsplan als Wohnbauflächen, Dorfgebiet bzw. Grünfläche dargestellt sind, wird 

dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB entsprochen, wonach Bebauungs-

pläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vom Rat der Stadt Haltern am See am 02.06.2022 beschlossene Aufhebung des 

Aufstellungsbeschlusses vom 04.07.2019 sowie die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 94 „Am Schafstall - Lavesum“ der Stadt Haltern am See für den vorgenannten 

Geltungsbereich im Ortsteil Lavesum wird hiermit gem. § 2 Abs. 1 BauGB in der aktu-

ellen Fassung ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. 

 

Weiterhin wird die unter c) beschlossene frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. 

§ 3 Abs. 1 BauGB i. V. m. der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-

cher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB in der aktuellen Fassung ortsüblich öffentlich 

bekannt gemacht. 

 

Auslegung des Planentwurfs zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Der Bebauungsplanvorentwurf, der dazugehörende Begründungsvorentwurf sowie 

vorliegende Fachgutachten werden zum Zwecke der Unterrichtung und Erörterung 

in der Zeit vom  

23.11.2022 bis einschl. 21.12.2022 
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zu jedermanns Einsicht während der Öffnungszeiten der Stadt Haltern am See im Ver-

waltungsgebäude Rochfordstr. 1 (Muttergottesstiege), 1. Obergeschoss, in den Räu-

men des Fachbereichs Planen und Wirtschaftsförderung, Zimmer 1.18 bis 1.21 sowie 

1.69 öffentlich ausgelegt. Dabei wird der Öffentlichkeit - Erwachsene, Jugendliche 

und Kinder - Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

 

Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung sind: 

montags    8.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.30 Uhr 

dienstags – donnerstags  8.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr 

freitags    8.30 – 12.00 Uhr 

Die vorgenannten Planunterlagen sind im oben genannten Zeitraum ebenfalls im In-

ternet über das zentrale Internetportal des Landes NRW (Bauleitpläne der Gemein-

den in NRW | Bauportal) bzw. über die Internetseite der Stadt Haltern am See –

www.haltern.de – unter der Rubrik Rathaus / Öffentlichkeitsbeteiligung (Öffentlich-

keitsbeteiligung | Stadt Haltern am See (haltern-am-see.de)) abrufbar. 

 

Hinweise 

§ 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 

Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 

Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-

den, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 

die den Mangel ergibt. 

 

 

Haltern am See, den 10.11.2022 

Der Bürgermeister 

 

gez. 

 

Stegemann 

 

 

 

 

 

 

Anlage:  Übersichtsplan 

https://www.bauportal.nrw/bauleitplanung/bauleitplaene-der-gemeinden-nrw
https://www.bauportal.nrw/bauleitplanung/bauleitplaene-der-gemeinden-nrw
https://www.haltern-am-see.de/Inhalte/Startseite/Verwaltung_Politik/Oeffentlichkeitsbeteiligung/index.asp?seite=angebotsgruppe&id=142
https://www.haltern-am-see.de/Inhalte/Startseite/Verwaltung_Politik/Oeffentlichkeitsbeteiligung/index.asp?seite=angebotsgruppe&id=142
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Bekanntmachung 
 

 
Bauleitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 149 „Dorfmitte Lavesum“ 

der Stadt Haltern am See im Ortsteil Lavesum 

hier:  Frühzeitige Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und 

der sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Der Rat der Stadt Haltern am See hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 zum o. g. Bebau-

ungsplanverfahren folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 

1 BauGB vorzubereiten und durchzuführen.“ 

 

 

Anlass und Ziel 

Die Dorfmitte Lavesum befindet sich seit einigen Jahren bereits im Umbruch. Neben der 

Errichtung des Kastanienhofes mit u. a. altengerechten barrierefreien Wohnungen auf 

den Flächen des ehemaligen BIKO-Marktes, sowie der Weiterentwicklung der westlich 

und nördlich angrenzenden Flächen im Zuge des Bebauungsplanes Nr. 94 „Am Schafstall 

- Lavesum“ zeichnen sich durch die Schließung bzw. den Verkauf der etablierten Gast-

stätte „Eggebrecht“ sowie des östlich angrenzenden Hofes „Uhlending“ weitere städte-

bauliche Veränderungen ab, die einer bauleitplanerischen Steuerung bedürfen könn-

ten. Städtebauliche Ziele sind neben baulich-gestalterischen Neuentwicklungen in die-

sen zentral gelegenen Flächen ebenso deren Einbindung in die umliegende Bebauung 

unter Berücksichtigung einer dörflichen Nutzungsstruktur und des Ortsbildes. 

 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 149 der Stadt Haltern am See 

umfasst die Flächen des ehemaligen BIKO-Marktes, der Wohnbebauung „Kastanienhof“, 

der Gaststätte „Eggebrecht“ mit angrenzender Wohnbebauung sowie der unter Denk-

malschutz stehenden Kapelle mit dem südlich vorgelagerten Hof „Uhlending“. 

 

Begrenzt wird das Plangebiet durch:  

 

- die Merfelder Straße -K 44- im Westen 

- Wohnbebauung im Norden und daran angrenzend der in Aufstellung befindliche 

Bebauungsplan Nr. 94 „Am Schafstall - Lavesum“  

- die Antoniusstraße im Osten 

- die Rekener Straße -L 652- im Süden  

 

Der genaue Geltungsbereich ist dem beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen und um-

fasst eine Fläche von ca. 0,96 Hektar im Besitz mehrerer Privateigentümer sowie städti-

scher Straßenverkehrsflächen. 

 

Folgende Flurstücke liegen ganz oder teilweise innerhalb des Geltungsbereichs: 

Gemarkung Haltern Kirchspiel, Flur 22, Flurstücke19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 157, 276, 407, 

408, 276, 407, 408, 529, 534, 539, 540 und 547.  
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Planerfordernis 

Für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der historischen Dorfmitte Lavesum ist 

die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich (§ 1 Abs. 3 BauGB). Die Plangebiets-

flächen sind im Flächennutzungsplan als Dorfgebiet (MD) dargestellt, der Bebauungsplan 

wird insofern aus dem FNP entwickelt.   

 

 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

 

Die vom Rat der Stadt Haltern am See am 24.06.2021 beschlossene frühzeitige Öffentlich-

keitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB i. V. m. der Beteiligung der Behörden und sons-

tigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB in der aktuellen Fassung wird 

hiermit ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. 

 

Auslegung des Planentwurfs zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Der Bebauungsplanvorentwurf, der dazugehörende Begründungsvorentwurf sowie vor-

liegende Fachgutachten werden zum Zwecke der Unterrichtung und Erörterung in der 

Zeit vom  

23.11.2022 bis einschl. 21.12.2022 

zu jedermanns Einsicht während der Öffnungszeiten der Stadt Haltern am See im Verwal-

tungsgebäude Rochfordstr. 1 (Muttergottesstiege), 1. Obergeschoss, in den Räumen des 

Fachbereichs Planen und Wirtschaftsförderung, Zimmer 1.18 bis 1.21 sowie 1.69 öffentlich 

ausgelegt. Dabei wird der Öffentlichkeit - Erwachsene, Jugendliche und Kinder - Gele-

genheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

 

Die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung sind: 

montags    8.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.30 Uhr 

dienstags – donnerstags  8.30 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr 

freitags    8.30 – 12.00 Uhr 

 

Die vorgenannten Planunterlagen sind im oben genannten Zeitraum ebenfalls im Inter-

net über das zentrale Internetportal des Landes NRW (Bauleitpläne der Gemeinden in 

NRW | Bauportal) bzw. über die Internetseite der Stadt Haltern am See –www.haltern.de 

– unter der Rubrik Rathaus / Öffentlichkeitsbeteiligung (Öffentlichkeitsbeteiligung | Stadt 

Haltern am See (haltern-am-see.de)) abrufbar. 

 

 

Haltern am See, den 10.11.2022 

Der Bürgermeister 

 

gez. 

 

Stegemann 

 

 

 

Anlage:  Übersichtsplan 

https://www.bauportal.nrw/bauleitplanung/bauleitplaene-der-gemeinden-nrw
https://www.bauportal.nrw/bauleitplanung/bauleitplaene-der-gemeinden-nrw
https://www.haltern-am-see.de/Inhalte/Startseite/Verwaltung_Politik/Oeffentlichkeitsbeteiligung/index.asp?seite=angebotsgruppe&id=142
https://www.haltern-am-see.de/Inhalte/Startseite/Verwaltung_Politik/Oeffentlichkeitsbeteiligung/index.asp?seite=angebotsgruppe&id=142
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Öffentliche Bekanntmachung der Preise der Grundversorgung 

 

 

die Stromlieferung zum Allgemeinen Tarif erfolgt auf Basis der Strom-Grundversorgungsverordnung – 

StromGVV vom 26.10.2006, die zuletzt durch Artikel 9 der Verordnung vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 

2034) geändert worden ist und der dazugehörenden „Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke 

Haltern am See GmbH“. Die Preisänderung erfolgt auf Grundlage von § 5 Abs. 2 und § 5a StromGVV. 

Die Preise der Grund- und Ersatzversorgung ab 1. Januar 2023 entnehmen Sie bitte dem folgenden 

Preisblatt.  

 

Preise der Grundversorgung 

 

für die Versorgung mit Strom in Niederspannung im Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Haltern 

am See GmbH, gültig ab 1. Januar 2023: 

 

Allgemeiner Tarif 
    netto1) brutto2)   

          
      

1. Haushaltsbedarf 
  Arbeitspreis 39,49  46,99  Cent / kWh 

  Grundpreis 84,00  99,96  Euro / Jahr 
      

2. Landwirtschaftsbedarf 
  Arbeitspreis 39,99  47,59  Cent / kWh 

  Grundpreis 114,00  135,66  Euro / Jahr 
      
3. Gewerbebedarf 
     (gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf   
      inkl. Baustrom) 

  Arbeitspreis 39,99  47,59  Cent / kWh 

         Grundpreis 114,00  135,66  Euro / Jahr 
      

 
1) verbrauchsabhängige Preise in Cent/kWh enthalten 

-  Belastungen aus dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG-Umlage; 0,000 Cent/kWh ) 

-  Belastungen aus dem Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG; 0,357 Cent/kWh ab 1.1.2023) 

-  Sonderumlage gemäß § 19 StromNEV (0,417 Cent/kWh ab 1.1.2023) 

-  Offshore-Netzumlage gemäß § 17f Abs.5 EnWG (0,591 Cent/kWh ab 1.1.2023) 

-  Umlage für abschaltbare Lasten gemäß § 18 AbLaV (0,003 Cent/kWh ab 1.1.2022) 

-  Regelsatz der Stromsteuer (zzt. 2,05 Cent/kWh) 

 
2) Werte aus Übersichtlichkeitsgründen z.T. gerundet; das Stromentgelt wird auf Basis von Netto-Preisen ermittelt und erhöht sich   

   abschließend um die jeweils gültige Umsatzsteuer (für Strom derzeit 19%) zum Rechnungsbetrag. 

 

Haltern am See, den 10. November 2022 

 

 

Stadtwerke Haltern am See GmbH 



 
 
 
 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
der Stadtsparkasse Haltern am See 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches mit der  

 

 

Konto-Nr. 34005561 

 
 
  

 

wird beantragt. 

 

Der Inhaber dieser Urkunde wird aufgefordert, spätestens bis zum 24. Januar 2023 seine 

Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Stadtsparkasse Haltern am See 

anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbuchurkunde für kraftlos erklärt wird. 

 

 

Haltern am See, 24. Oktober 2022 

Stadtsparkasse Haltern am See 

               Vorstand 

 

 

 gez.: Helmut Kanter        gez.: Olaf Büchter 



 
 
 
 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
der Stadtsparkasse Haltern am See 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches mit der  

 

 

Konto-Nr. 30560650 

 
 
  

 

wird beantragt. 

 

Der Inhaber dieser Urkunde wird aufgefordert, spätestens bis zum 03. Februar 2023 seine 

Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Stadtsparkasse Haltern am See 

anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbuchurkunde für kraftlos erklärt wird. 

 

 

Haltern am See, 03. November 2022 

Stadtsparkasse Haltern am See 

               Vorstand 

 

 

gez.: Helmut Kanter        gez.: Olaf Büchter 



Bekanntmachung 
 

Jahresabschluss des Eigenbetriebes 

Stadtentwässerung Haltern am See  

zum 31.12.2021 
 
 

Der Rat der Stadt Haltern am See hat in seiner Sitzung am 29.09.2022 den 
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Haltern am See zum 
31.12.2021 beschlossen. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Haltern am 
See zum 31.12.2021 weist einen Jahresgewinn in Höhe von 1.874.035,38 € aus. 
 
Der Rat der Stadt Haltern am See hat in seiner Sitzung am 29.09.2022 auf Empfehlung 
der mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragten 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH, beschlossen, den 
Jahresgewinn in Höhe von 934.969,77 € in die allgemeine Rücklage einzustellen. 
Weiterhin wurde in dieser Sitzung beschlossen, dass die verbleibenden 939.065,61 € 
an die Stadt Haltern am See abgeführt werden. 
 
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers GmbH hat mit Datum 
vom 17.08.2022 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
„An den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Haltern am See, Haltern am See 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Haltern am 
See, Haltern am See, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum     
31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzier-
ungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht 
des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Haltern am See für das Wirtschaftsjahr vom    
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 
 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen  
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 
 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 
mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforder-
ungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaft geltenden handels-
rechtlichen und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 
 
Außerdem sind gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig  
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erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 
 
 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts 
  
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie ein Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht be-
inhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beobachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un-
richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter und 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlagen für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtige Unvollständigkeiten, irreführende 
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 
 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahres-
abschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des  
Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme des Eigenbetriebs abzugeben. 
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- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben. 

 
 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit  des von den 

gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der 
Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigen-
betriebs vermittelt. 

 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs. 

 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 
ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es 
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebes Stadtentwässerung 
Haltern am See zum 31.12.2021 kann bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 
2022 im Verwaltungsgebäude Rochfordstraße 1, 1. Obergeschoß, Zimmer 1.29, 
während der Öffnungszeiten (montags von 8:30 Uhr - 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr - 
17:30 Uhr, dienstags bis donnerstags von 8:30 Uhr - 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr - 
16.00 Uhr und freitags von 8:30 Uhr - 12:00 Uhr) eingesehen werden. 
 
 
 
Haltern am See, 17.10.2022 
 
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Haltern am See  
Die Betriebsleitung 
 
 
 
 
gez. Hovenjürgen       
(Kaufm. Betriebsleiter)    
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